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       GEMEINDEAMT PÖRTSCHACH AM WÖRTHER SEE
                                                                                                      pol. Bezirk Klagenfurt-Land

Auskünfte:  AL Günther Regitnig

Tel.: 0 42 72 2810-13

Fax: 0 42 72 2810-50

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G

des Gemeinderates der Gemeinde Pörtschach am Wörther See vom 22. März 2001, Zahl: 814-4/2001-1, mit welcher die Verordnung vom 15. Februar 1995, Zl. 814-4/1995-1in der Fassung vom 11. November 1999 geändert wird, wie folgt:

§  1

Der § 1 Abs. 2 hat zu lauten:

(2)  Die Abfallgebühren werden ausgeschrieben und ergibt sich die Benützungsgebühr aus der Vervielfachung der aufgestellten Müllbehälter mit dem Abfuhrterminen.
Der Gebührensatz im Abholbereich beträgt je aufgestellten oder angebrachten Müllbehälter mit einem Fassungsraum von

Restmüllentsorgung:

    90 ltr.
ATS
  71,50
(EUR    5,20)
einschl. Mehrwertsteuer

  110 ltr.
ATS
  71,50
(EUR    5,20)
„

  120 ltr.
ATS
  82,50
(EUR    6,--)
„

  240 ltr.
ATS
155,55
(EUR  11,30)
„

  800 ltr.
ATS
630,20
(EUR  45,80)
„. bei loser Sammlung und Einbringung des







    Mülls im Müllbehälter

  800 ltr.
ATS
846,20
(EUR  61,50)
„ bei Verdichtung des Mülls im Sammelbehälter







    durch Verwendung einer Presse

1100 ltr.
ATS
690,70
(EUR  50,20)
„ bei loser Sammlung und Einbringung des







    Mülls im Müllbehälter

1100 ltr.
ATS
949,50
(EUR  69,--)
„ bei Verdichtung des Mülls im Sammelbehälter







    durch Verwendung einer Presse

1100 ltr.
ATS
722,40
(EUR  52,50)
„ bei loser Sammlung und Einbringung des Mülls







    im Müllbehälter und Miete des Behälters

1100 ltr.
ATS
982,50
(EUR  71,40)
„ bei Verdichtung des Mülls im angemieteten







    Sammelbehälter durch Verwendung einer







    Presse

Abfuhr von biogenem Abfall:

  120 ltr.
ATS
  60.60
(EUR    4,40)
einschließlich Mehrwertsteuer

  240 ltr.
ATS
100.50
(EUR    7,30)
„

Der Gebührensatz im Sonderbereich beträgt je aufgestellten oder angebrachten Müllbehälter mit einem Fassungsraum von

Restmüllentsorgung:
    90 ltr.
ATS
  66,10
(EUR    4,80)
einschließlich Mehrwertsteuer

  110 ltr.
ATS
  66,10
(EUR    4,80)
„

  120 ltr.
ATS
  75,65
(EUR    5,50)
„

  240 ltr.
ATS
141,70
(EUR  10,30)
„

Abfuhr von biogenem Abfall:

  120 ltr.
ATS
  55.---
(EUR    4,--)
einschließlich Mehrwertsteuer

  240 ltr.
ATS
  90.80
(EUR    6,60)
„

§  2

Inkraftteten:

(1)  Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 2001 in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom 11. November 1999, Zahl: 814-4/1999-1 außer Kraft.

Pörtschach am Wörther See, 22. März 2001

Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister:

(Ing. Werner Hörmann)

Angeschlagen am:
26. März 2001

Abgenommen am:
10. April 2001

